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wurde; hierzu zählen insbesondere erforderliche Aufwen
dungen zur Beseitigung des rechtswidrigen Zustandes und 
seiner Folgen.

Nach unserem ZGB ist die Verhängung materieller 
Sanktionen (Geldbuße), die über den Schadenersatz hin- 
ausgehen, nicht möglich.® Bei schwerwiegenden Persön
lichkeitsverletzungen sind aber weitergehende erzieherische 
Einwirkungen im Zusammenhang mit strafrechtlichen 
Sanktionen bzw. Maßnahmen der gesellschaftlichen Ge
richte realisierbar.

Ebenso wie die anderen Störungsabwehransprüche des 
ZGB setzt auch § 327 ZGB — im Unterschied zu den ent
sprechenden strafrechtlichen Tatbeständen — ein Verschul
den des Verletzers von Persönlichkeitsrechten nicht voraus. 
Das ist insbesondere für den Schutz der persönlichen Do
kumentation (z. B. bei unberechtigter, aber nicht schuldhaf
ter Besitzerlangung und Verwendung von Personenbildnis
sen, Dokumenten, Tonträgern u. a.) von Bedeutung. Unter 
Umständen kann dadurch auch eine Eigentums- oder Be
sitzverletzung verursacht werden. Dann stehen dem Eigen
tümer oder dem sonstigen Besitzberechtigten die Ansprüche 
aus § 33 ZGB zugleich mit den Ansprüchen aus § 327 ZGB 
zu. Darüber hinaus kann jeder dadurch in seinem Persön
lichkeitsrecht verletzte Bürger (etwa der Absender von 
Briefen, der Abgebildete usw.) unabhängig von den Eigen
tums- und Besitzverhältnissen gemäß § 327 ZGB i. V. m. 
§§ 86 ff. des Gesetzes über das Urheberrecht (URG) die 
Beseitigung des rechtswidrigen Zustandes verlangen.

Ansprüche gegen Verletzungen der Ehre und des An
sehens setzen die Rechtswidrigkeit der Verletzungshand
lung voraus. Dabei ist zunächst zwischen Werturteilen und 
Kritiken einerseits sowie Tatsachenbehauptungen ande
rerseits zu unterscheiden. Werturteile und Kritiken stellen 
innerhalb der verfassungsmäßig zulässigen Grenzen eine 
Ausübung des Rechts auf Meinungsfreiheit (Art. 27 der 
Verfassung) dar. Da die Grenze zwischen Recht auf Mei
nungsfreiheit und deren Mißbrauch innerhalb der Rechts
ordnung einheitlich sein muß, ist das in § 137 StGB fest
gelegte objektive Kriterium der groben Mißachtung der 
persönlichen Würde auch für die zivilrechtliche Beurtei
lung maßgebend.

Ebenso wie bei Werturteilen bilden auch bei Tat
sachenbehauptungen die objektiven Maßstäbe des Straf- 
und Zivilrechts eine Einheit. Deshalb ist bei Tatsachenbe
hauptungen deren Wahrheit bzw. Unwahrheit für die Be
rechtigung geltend gemachter Ansprüche ausschlaggebend. 
Das Beweisrisiko (Risiko der Beweislosigkeit) trägt dabei 
derjenige, der eine Tatsache behauptet.

Darüber hinaus ist zu beachten, daß auch durch eine nicht 
wahrheitswidrige Verbreitung von Tatsachen aus dem per
sönlichen Bereich u. U. Ehre und Ansehen eines Bürgers 
verletzt werden können. Deshalb kann auch eine Ver
breitung von Tatsachen rechtswidrig sein. Im Unterschied 
zum Widerrufsanspruch gegen unwahre Tatsachenbe
hauptungen und ungerechtfertigte Werturteile kann der 
rechtswidrigen Tatsachenverbreitung vorrangig mit dem 
Anspruch auf Unterlassung und ggf. auf öffentliche Rich
tigstellung begegnet werden. Die öffentliche Richtigstel
lung bei der Verbreitung von Tatsachen aus dem per
sönlichen Bereich kann u. a. dann erforderlich sein, wenn 
diese Tatsachen einseitig bzw. aus dem Zusammenhang 
gelöst verbreitet werden (z. B. wenn von einem Bürger 
behauptet wird, er sei einer Straftat verdächtig, ohne — 
gleichzeitig oder später — mitzuteilen, daß seine Unschuld 
erwiesen worden ist).

Nur ausnahmsweise dürfte der Feststellungsanspruch 
gemäß § 327 Abs. 1 Ziff. 4 ZGB zur Anwendung kommen. 
Er kommt praktisch dann in Betracht, wenn die Interes
sen des Verletzten nicht auf andere Weise gewahrt werden 
können (z. B. bei anonymen Verleumdungen). Gegenüber 
der zivilprozessualen Feststellungsklage (§ 10 Abs. 1 Ziff. 2 
ZPO) geht es hier um die gerichtliche Feststellung von Tat
sachen und deren öffentliche Bekanntgabe.14

Schadenersatzansprüche, die im Zusammenhang mit der 
Verletzung von Persönlichkeitsrechten geltend gemacht 
werden (§ 327 Abs. 1 Ziff. 3 ZGB), richten sich nach den 
Voraussetzungen der §§ 330 ff. ZGB. Sie schließen daher 
im Gegensatz zu den Abwehransprüchen die Entlastungs
möglichkeiten der §§ 333, 334 ZGB ein.® Als materielle 
Nachteile i. S. des § 336 Abs. 1 ZGB, die durch Persönlich
keitsrechtsverletzungen entstehen können, kommen ins
besondere entgangene Einkünfte, Folgen psychischer oder

physischer Gesundheitsschäden sowie Aufwendungen des 
Verletzten zur Minderung oder Beseitigung der Folgen 
des Eingriffs in Frage.

Erweiterung des Persönlichkeitsschutzes 
durch § 327 ZGB

Die Neuregelung des zivilrechtlichen Persönlichkeitsschut
zes wirft zwangsläufig die Frage nach ihren Anwendungs
bereichen auf. Das gilt um so mehr, als § 327 Abs. 1 ZGB 
keine kasuistische Beschränkung des Schutzes enthält, son
dern nur beispielhaft auf einige „traditionelle“ Persön
lichkeitsrechte (Ehre, Ansehen, Namen usw.) hinweist. Die 
Regelung ist daher geeignet, auch in weiteren Bereichen 
gesellschaftlicher Beziehungen zur Wahrung der Inter
essen des Bürgers auf Schutz seiner persönlichen Inte
grität und Freiheit beizutragen. Die folgenden Vorschläge 
sollen einige Anregungen für derartige Überlegungen in 
Theorie und Praxis geben.

1. Im Rahmen des Integritätsschutzes ist neben den 
Ansprüchen bei Verletzung von Ehre, Ansehen und Namen 
auf die Erweiterung des Schutzes der persönlichen Doku
mentation und Identität hinzuweisen. Das betrifft z. B. den 
Schutz der stimmlichen Äußerung, der bisher weder durch 
das URG (§§ 86 bis 90) noch durch das allgemeine Zivil- 
recht gewährleistet würde; hierauf ist in der Literatur 
bereits hingewiesen worden.® Grundsätzlich ist dabei — 
analog zum Bildnis- und Aufzeichnungsschutz des URG — 
die Speicherung der stimmlichen Äußerung und die wei
tere Verwendung bzw. Veröffentlichung nur mit Einwil
ligung zulässig. Gegen eine rechtswidrige Aufzeichnung 
kann gemäß § 327 Abs. 1 ZGB ein Anspruch auf Beseiti
gung (Löschung) bzw. auf Herausgabe des Speicherma
terials erhoben werden. Ob und inwieweit in einem sol
chen Fall der Herausgabepflichtige Wertersatz verlangen 
kann, ist analog zu § 33 Abs. 2 ZGB i. V. m. §§ 356, 357 ZGB 
zu beurteilen. Wegen der Allgemeinheit des § 327 Abs. 1 
ZGB sind Einzelfragen (z. B. Ausnahmen vom Einwil
ligungsprinzip, Dauer des Schutzes) durch die Rechtspraxis 
analog zu den Bestimmungen der §§ 86 bis 90 URG zu 
entscheiden; de lege ferenda sollten sie u. E. in das URG 
selbst aufgenommen werden.

Wachsende Bedeutung gewinnt der Rechtsschutz per
sönlicher Daten im Verhältnis des Bürgers zu Partnern 
zivilrechtlicher Beziehungen (Kreditinstitute, Versiche
rungen). Im Zusammenhang mit dem steigenden Einsatz 
von EDV-Anlagen wird von einigen Autoren berechtigt 
auf die damit verbundenen Fehlerquellen bei der Spei
cherung und Weitergabe von Daten hingewiesen.17 Dies 
spricht dafür, eine komplexe Regelung zur Speicherung 
und Verwendung personenbezogener Daten vorzubereiten, 
die auch den Rechtsschutz garantieren müßte. In der Zwi
schenzeit wäre — auch zur Gewinnung von Erkenntnissen 
für die künftige Regelung — der Schutz personenbezoge
ner Daten im Rahmen des geltenden Zivilrechts, insbe
sondere bei Fehlleistungen von EDV-Anlagen (aus tech
nischem oder menschlichem Versagen), zu gewährleisten. 
Während für daraus entstehende Schäden die Anwendung 
der erweiterten Verantwortlichkeit auf der Basis des er
höhten Risikos derartiger Anlagen (§§ 343 ff. ZGB) ange
zeigt ist, sollte über § 327 Abs. 1 ZGB eine Forderung des 
Bürgers auf Korrektur der fehlerhaften Daten als kon
krete Ausgestaltung des Beseitigungsanspruchs erhoben 
und u. U. gerichtlich durchgesetzt werden.®

Unter dem Schutz des § 327 Abs. 1 ZGB steht auch der 
persönliche Wohn- und Lebensbereich jedes Bürgers. Im 
einzelnen sind davon die Wohnung und andere Räumlich
keiten, Behältnisse, die der Aufbewahrung persönlicher Sa
chen dienen (z. B. Schränke, Schreibtische), sowie persön
liche Sachen selbst (Kleidungsstücke, Taschen, Koffer usw.) 
erfaßt. Persönlichkeitsrechtlicher Schutz besteht auch ge
genüber unbefugten Eingriffen in die persönlichen Le
bensumstände, wie das Abhören und Aufzeichnen per
sönlicher Gespräche, Fotografieren, Beobachten und Sam
meln persönlicher Daten. Gegen unzulässige Handlungen 
dieser Art gewährleistet § 327 Abs. 1 ZGB (u. U. neben 
§ 328 ZGB) den Anspruch auf Unterlassung und (oder) 
Herausgabe bzw. Vernichtung des erlangten Materials.

2. Im Bereich des Aktivitäts- und Freiheitsschutzes ist 
die Bedeutung des § 327 Abs. 1 ZGB weniger im Schutz 
gegen akute Angriffe auf die persönliche Freiheit zu sehen, 
da insoweit das Strafrecht über wirkungsvollere Reak-


